
279 VO über Ordnungswidrigkeiten 12

Schutz der Geldzeichen und Postwertzeichen 

§24

(1) Wer vorsätzlich, ohne die Absicht einer Vorbereitung von Fälschungen,
1. Papier, das dem zur Herstellung von Geldzeichen der Währung der Deutschen 

Demokratischen Republik verwendeten und durch äußere Merkmale erkennbar 
gemachten Papier zum Verwechseln ähnlich sieht

2. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere Instrumente, die zur'Nachahmung 
oder Verfälschung von Geldzeichen (Noten oder Münzen) der Währung der 
Deutschen Demokratischen Republik oder fremder Währungen oder von 
gültigen Postwertzeichen, Freistempelabdrucken und internationalen Ant
wortscheinen verwendet werden können

3. Drucke, die Geldzeichen der Währung der Deutschen Demokratischen Repu
blik oder fremder Währungen oder Postwertzeichen, Freistempelabdrucken 
und internationalen Antwortscheinen zum Verwechseln ähnlich sind

4. Instrumente, die zur Herstellung solcher Drucke verwendet werden können 
ungenehmigt anfertigt, aufbewahrt oder weitergibt oder ungenehmigte Abdrucke 
von den genannten Instrumenten herstellt oder weitergibt, kann mit Verweis oder 
Ordnungsstrafe von 10 bis 1000 M belegt werden.

(2) Die bei der Handlung benutzten oder mit ihr hergestellten Sachen können 
unabhängig von Rechten Dritter eingezogen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt dem sachlich zu
ständigen Direktor der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik, 
soweit sich die Zuwiderhandlung gegen die Sicherheit im Postwertzeichen-, Frei
stempelabdruck- und internationalen Antwortscheinverkehr richtet, den Leitern 
der Bezirksdirektionen der Deutschen Post.

§25

(1) Wer nachgemachte, verfälschte oder aus dem Umlauf gezogene Geldzeichen 
der Währung der Deutschen Demokratischen Republik oder fremder Währungen 
oder Postwertzeichen, Freistempelabdrucke und internationale Antwortscheine, 
die er in gutem Glauben entgegengenommen hatte, vorsätzlich als echte oder noch 
gültige anbietet oder in Verkehr bringt, nachdem er sie als nachgemacht, verfälscht 
oder aus dem Umlauf gezogen erkannt hat, kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe 
von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Geldzeichen, Postwertzeichen, Freistempelabdrucke und internationale 
Antwortscheine im Sinne des Abs. 1 können eingezogen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt dem sachlich zu
ständigen Direktor der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik, 
soweit sich die Zuwiderhandlung gegen die Sicherheit im Postwertzeichen-, Frei
stempelabdruck- und internationalen Antwortscheinverkehr richtet, den Leitern 
der Bezirksdirektionen der Deutschen Post.


